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Beim Blattern in unserer

Von Peter Schdppi

Ende April 1968 hat lic. iur. Peter
Schdppi eine Einzelinitiative auf Ge-
samtrevision der Ziircher Kantonsver-
fassung eingereicht. Er fordert deren
Anpassung an die Erfordernisse der
zweiten Hdlfte des 20. Jahrhunderts,
und zwar unter Beizug des ganzen
Ziirchervolkes. Wenn das Resultat der
Totalrevision der Bundesverfassung
wirklich eine neue Bundesverfassung
sein sollte, miisse der Weg dazu in un-
serer foderativ aufgebauten Eidgenos-
senschaft von unten nach oben ge-
gangen werden. — So schreibt der In-
itiant in seiner Begriindung; er ver-
spricht sich aus den Arbeiten auf kan-
tonaler Ebene heraus wertvolle Im-
pulse und Ideen.

Als Sekretir der Arbeitsgemein-
schaft der Universitdat Zirich fiir die
Totalrevision der Bundesverfassung
hat sich Peter Schdppi dariiber griind-
liche Gedanken gemacht; seine hichst-
personlichen Ansichten sollen kein
Gremium, keine Institution und keine
Partei, denen er angehort, verpflich-
ten. Darauf legt er Wert — weil er
wagt, einige heiBe Eisen zu beriihren.
Die Diskussion ist offen, sie geht je-
den Schweizer an, insbesondere auch
den jungen. B. H.

aben Sie an unserer Landes-
grenze auch schon einmal den
. Versuch gemacht, mit einem

FuB im einen, mit dem andern im
Nachbarland zu stehen? Das gibt doch
so ein komisches Gefiihl: man sieht
die Grenze zwar nicht, aber man
splrt sie.

An einer Kantonsgrenze hat man
dieses Gefiihl nicht. Fiir unser Emp-
finden trennt eben die Kantonsgren-
ze keine Staatsgebiete, sondern be-
stenfalls historisch gewachsene Ver-
waltungsbezirke. — Wie anders tont
es aber in Festreden, in denen die
kantonale Freiheit, Unabhingigkeit
und Souverdnitidt gefeiert werden!

Vor einiger Zeit besuchte ich das Par-
lament in Bern. Im Nationalrat wur-
de liber das Regierungsprogramm des
Bundesrates deb‘é‘&ert. Vorbereitete,

abgelesene, wenig aussagende Reden
vor halbleerem Saal. Fast niemand
horte zu. AuBer dem Bundesprasiden-
ten und den Journalisten. Die mei-
sten Parlamentarier lasen eine Zei-
tung, oder diskutierten miteinander.
Weil dies offenbar interessanter war.

Dieses Bild wich eigentlich ziem-
lich stark von der Vorstellung ab,
die ich mir von einem Parlament ma-
che.

Noch bevor ich als Student die Vor-
lesung iiber Bundesstaatsrecht horte,
schnupperte ich einmal in der Bun-
desverfassung, als Nichtjurist. Vieles
verstand ich iiberhaupt nicht. Erst
die Vorlesung liber Bundesstaatsrecht
und das Studium von Biichern und Bun-
desgerichtsentscheiden machten mir
manche Verfassungsbestimmung {iber-
haupt erst verstédndlich, vom Erfassen
der Tragweite etwa ganz zu schwei-
gen.

Ich erkannte, wie sehr Buchstabe
der Verfassung und die Wirklichkeit
auseinanderfallen. Und wie antiquiert
das Bild ist, das da von der Eidgenos-
senschaft geprdgt wird. Zum Beispiel
Artikel 15:

«Wenn einem Kanton vom Auslande
plotzlich Gefahr droht, so ist die Re-
gierung des bedrohten Kantons ver-
pflichtet, andere Kantone zur Hilfe
zu mahnen, unter gleichzeitiger An-
zeige an die Bundesbehtrde und un-
vorgreiflich den spdteren Verfiigungen
dieser letzteren. Die gemahnten Kan-
tone sind zum Zuzuge verpflichtet. Die
Kosten trdgt die Eidgenossenschaft.»

Ich kann mir kaum mehr vorstellen,
daB einem einzelnen Kanton vom Aus-
land her plotzlich Gefahr drohen
konnte, und daB dann etwa die Neu-
enburger Regierung ein Hilfsgesuch
an Lausanne richten wiirde, das
Waadtland moge ein Bataillon Infan-
terie zur Verteidigung der Juragren-
ze schicken ... Womdglich wiirde das
Hilfsgesuch per Postkutsche iiber-
bracht! i gt PR g

Solches gehortiin: die Zeit, da der
Bundeskanzler am “ABénd die Bun-
deskasse nach Hause mitnahm, damit
sie nicht gestohlen werde. . .

Das Unbehagen

Das sind nur einige Beispiele fiir un-
seren Zwiespalt. Ist es ein Wunder,
wenn viele Biirger, besonders meiner
Generation, dem eidgen0ssischen
Staatswesen gegeniiber ein Unbeha-
gen empfinden? Ein Unbehagen al-
lerdings, das sich nur sehr schwer
konkret fassen 14Bt.

Es war Max Imboden, der mit sei-
nem Biichlein «Helvetisches Malaise»
(2. Auflage Basel 1964) den ersten
Ansto zu einer eidgenéGssischen
Standortsbestimmung gab. Es be-
durfte dann allerdings einer «Mirage»-
Krise, um seiner deutlich ausgespro-
chenen Anregung, die geistige Aus-
einandersetzung in den Formen und
im Rahmen einer Totalrevision der
Bundesverfassung zu versuchen, zum
Durchbruch zu verhelfen.

Total

Jeder Unternehmer steht immer wie-
der vor der Frage der Reorganisa-
tion seines Betriebes. Oft genligen
kleine Verbesserungen in einzelnen
Abteilungen. Von Zeit zu Zeit dréangt
sich aber eine «Neugeburt» des gan-
zen Betriebes auf, die Arbeitsweise
der Abteilungen muB aufeinander ab-
gestimmt werden. Daflir ist zunichst
eine Auslegeordnung aller Probleme
des Unternehmens notwendig.

Genauso beim Staat. Fast 100 Jah-
re, seit 1874, hat sich die Eidgenos-
senschaft mit kleineren und gréBeren
Retouchen begniigt. Heute stellt sich
die Frage im GroBen und Ganzen.
Der erste Schritt zur Reform ist eine
Auslegeordnung.

Die Grundlage liefert der Fragebogen,
der von der Arbeitsgruppe fiir die
Vorbereitung einer Totalrevision der
Bundesverfassung, der sogenannten
«Kommission Wahlen», ausgearbeitet
worden ist. Die schweizerischen Kan-
tone, Hochschulen und Parteien ar-
beiten seit einigen Monaten an der
Beantwortung, und mit Spannung er-
wartet man die Stellungnahmen, die
anfangs ‘1969 veroffentlicht werden
sollen.



Gedanken vor einer Totalrevision der Bundesverfassung

Von Anfang an hatte ich die Dis-
kussion um die Totalrevision verfolgt,
und ich fand Gelegenheit, in verschie-
denen Gremien personlich mitzuarbei-
ten. Das groBte Problem solchen Tuns
besteht wohl darin, den Wald und
die Bdume zu sehen, den groBen Zu-
sammenhdngen nachzuspiiren und
tiber Detailfragen nachzudenken.

Was ist eine
«wichtigen Frage?

Unser Bundesstaat ist bei seiner
Griindung 1848 als reprédsentative De-
mokratie ausgestaltet worden. Nur
zum Entscheid iiber die Revision der
Bundesverfassung muBte man das
Volk (und die Stdnde) obligatorisch
beiziechen. Man wollte dadurch dem
Volk ein Mitspracherecht in den wich-
tigsten Fragen des -eidgendssischen
Staatslebens garantieren.

Die demokratische Bewegung der
1860er Jahre erweiterte dieses Mit-
spracherecht durch die Einfiihrung
des fakultativen Gesetzesreferendums
und der Volksinitiative auf Partialre-
vision.

Man sah dabei noch nicht voraus,
daB sich Initiative und Referendum
hauptsédchlich zu Druckmitteln der
Verbidnde entwickeln wiirden! Ich fra-
ge mich: Wie kann man sie wieder
dem Volke zuriickgeben? Und gleich-
zeitig erreichen, daB das Volk nur
zum Entscheid wichtiger Fragen, die
im Allgemeininteresse liegen, dann
aber auch aller wichtigen Fragen, an
die Urne gerufen wird?

Dafiir gidbe es folgende Moglichkeit:
Jeder referendumspflichtige ErlaB der
Bundesversammlung sollte in sidmtli-
lichen Gemeindekanzleien des Landes
aufgelegt werden, zusammen mit ei-
ner Liste, auf der jeder Biirger mit
seiner Unterschrift eine Volksabstim-
mung Uber diesen ErlaB verlangen
konnte. Die Chance wire groB, daB
die Zahl von 30000 Unterschriften
nur dann zustande kidme, wenn die
Vorlage im Volk auf starken Wi-
derstand stoBt. — In diesem Fall wiir-
de es sich aber eben auch um eine
«wichtige» Frage handeln, die es ver-

dient, dem Volk zum letzten Ent-
scheid vorgelegt zu werden.

«Verbandsgesetzey
oder Alternativen

Der Hauptanfall an unwichtigen Ur-
nengdngen kommt allerdings nicht
vom Bund, sondern von Kanton und
Gemeinde. Diese sollten auch selber
einen Anlauf nehmen und ihre In-
stitutionen der direkten Demokratie
uberpriifen. In der Begriindung mei-
ner Einzelinitiative flir eine Totalre-
vision der zilircherischen Kantonsver-
fassung habe ich deshalb an erster
Stelle «die Ersetzung des obligatori-
schen Gesetzesreferendums durch das
fakultative und die spiirbare Herauf-
setzung der Finanzkompetenzen des
Kantonsrates» gefordert. Denn es ist ei-
genartig, daB die kantonalen Parlamen-
te nicht einmal mehr einen Projektie-
rungskredit flir ein groBeres Bauvorha-
ben abschlieBend bewilligen konnen...

Kiirzlich wurde in der Stadt Ziirich
dariiber abgestimmt, ob die ehemalige
Limmatinsel, auf der jetzt das Glo-
bus-Provisorium steht, grundsitzlich
freigehalten oder iiberbaut werden
solle. Ein konkretes Bauprojekt lag
nicht vor. — Zweifellos eine unge-
wohnliche Abstimmung, aber meines
Erachtens eine, die in der rechten
Richtung geht: das Volk soll wenn
immer moglich schon beigezogen wer-
den, wenn es noch frei liber mehrere
Alternativen entscheiden kann. Und
nicht erst, wenn die Ablehnung der
behordlichen Vorlage eine Katastro-
phe bedeutet und mehrer Jahre Vor-
bereitungsarbeit fiir die Katze sind.

Mitwirkung bei der Auswahl aus
mehreren allgemeinen Varianten wi-
re etwas ganz Neues, fiir Volk und
Behorden gleichermaBen unvertraut.
Es empfiehlt sich deshalb, mit einem
solchen Experiment nicht auf Bundes-
ebene zu beginnen - wo die Frage-
stellung liiberdies meist sehr kompli-
ziert ist —, sondern zunidchst in ei-
nigen Kantonen und Gemeinden. Be-
wihrt sich das neue Volksrecht, kann
es spdter immer noch im Bund einge-
fiihrt werden. Auch eine totalrevi-
dierte Bundesverfassung wire ja Kkei-
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neswegs ein fiir alle Ewigkeit gelten-
des Gesetz, sondern etwas durchaus
Dynamisches, das spétere Revisionen
nicht nur nicht ausschlieBt, sondern
geradezu verlangt.

Oft stammen die Ideen fiir neue Ge-
setze aus dem Parlament. — Dann
aber nimmt die Bundesverwaltung die
Sache in die Hand: Ausarbeitung ei-
nes Vorentwurfs (meist durch eine
«Experten» - Kommission, in der al-
le interessierten Verbdnde vertreten
sind), Zustellung des Vorentwurfs an
alle interessierten Kreise (insbesonde-
re Verbédnde) mit der Bitte um Stel-
lungnahme, Verarbeitung von Vorent-
wurf und Stellungnahmen zu einem
Gesetzesentwurf.

Erst jetzt kommt das Parlament
zum Zug: Beratung des Gesetzesent-
wurfes in den Kommissionen (in de-
nen hauptsichlich Interessenvertreter
sitzen), Debatte im Plenum (dringen-
der Appell, keine wesentlichen An-
derungen mehr vorzunehmen, der
Entwurf sei als «ausgewogenes Gan-
zes» zu betrachten!), Annahme des
Gesetzentwurfes durch beide Kam-
mern der Bundesversammlung. An-
setzung der dreimonatigen Referen-
dumsfrist (das Referendum wird aber
natiirlich meist nur dann ergriffen,
wenn die Interessen eines Verban-
des nicht geniligend beriicksichtigt
worden sind), Inkraftsetzung des Ge-
setzes durch den Bundesrat.

Beriicksichtigt man nun noch, daB
die Ausfithrung des Gesetzes dersel-
ben Verwaltung - und oft auch den-
selben Verbdnden - obliegt, die das
Gesetz vorbereiteten, so muB man
Ernst Bieri recht geben, der behaup-
tete, dem Gesetzgebungsakt komme
praktisch nur noch formelle Bedeu-
tung zu, weil er dergestalt zwischen
Vorbereitung und Ausfiihrung einge-
zwéngt sei. Von dieser Feststellung
bis zur Charakterisierung des Parla-
mentes als Jasager-Klub ist es nur
noch ein kleiner Schritt.

Trennung der Verantwortung

Abgewertetes Parlament, iiberbetonte
Exekutive — wie kann man die staat-
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lichen Gewalten wieder ins Gleichge-
wicht bringen? Eine Moglichkeit wire
die Stdrkung des Parlaments durch
bessere Bezahlung der Volksvertreter.

Ich denke aber auch an eine Auf-
teilung der Exekutive in Regierung
und Verwaltung. Wobei der Regie-
rung die Vorbereitung der Rechtsset-
zung, der Verwaltung deren Ausfiih-
rung zukidme. Dies wiirde natiirlich
den Ausbau eines neuen selbstdndigen
Beamtenapparates nach sich ziehen,
der die Geschifte der Regierungsge-
walt vorbereitet. Statt der drei klas-
sischen hitte der moderne Staat nach
diesem Modell also vier Gewalten.
Die Regierung wire dann allerdings
nicht nur Instanz fiir die Rechtsvor-
bereitung, ihre Aufgabe wire vor al-
lem die Fiihrung der Nation.

Als Heiner Schulthess sein neues Amt
als Riistungschef antrat, wurde er mit
einem RiesenstrauB von VorschuBlor-
beeren bedacht. Warum? Weil ein
wichtiger Teil der Bundesverwaltung
in seiner Person ein Gesicht erhalten
hatte. Das wirkte wie eine Erlosung
von der Anonymitét.

Was sich beim Riistungschef be-
wihrt hat, konnte sich auch fiir die
Regierung empfehlen. Man diirfte al-
lerdings nicht nach amerikanischem
Vorbild einem Présidenten die gesam-
te Regierungsverantwortung libertra-
gen. Was aber moglich und wiin-
schenswert wire, ist die eindeutige
Fixierung der Regierungsverantwor-
tung: Dem Bundesprédsidenten, der auf
vier Jahre zu wihlen wire, wilirde
die Verantwortung fiir die Koordina-
tion der Regierungstitigkeit zufallen,
den Bundesrdten diejenige fiir ihr
Spezialgebiet, wobei sie sich auf die
Vorarbeit weitgehend souverdner Di-
rektoren stiitzen konnen miiBten. Nur
so laBt sich das Unbehagen iiberwin-
den, das seine Wurzel darin hat, daB
die Verantwortlichkeiten heute durch
das Kollegialsystem verwischt werden.

Majorz und kleine
Wahlkreise?

Wenn es heute noch einen Grund
gibt, den St#nderat beizubehalten, so

ist es die Tatsache, daB es sich bei
seinen 44 Mitgliedern fast ausnahms-
los um politisch profilierte Person-
lichkeiten mit unabhédngigem Urteil
handelt. Es ist kein Zufall, daB die
Mehrzahl der Bundesrite frither Mit-
glieder der Stdndekammer waren.

Der Nationalrat wirkt fader.

Das liegt meines Erachtens am
Wahlsystem: Die Stinderite werden
in fast allen Kantonen nach dem Ma-
jorzverfahren gewidhlt, bei den Na-
tionalratswahlen gilt dagegen fiir die
ganze Schweiz der Proporz, wobei
erst noch jeder Kanton, der groBte
wie der Kkleinste, je einen einzigen
Wahlkreis bildet.

In den groBen Kantonen Ziirich,
Bern, Waadt und Aargau fiihrt dies
zu einer auBerordentlich komplizier-
ten Wahlkonstellation, und der Wih-
ler verliert die Ubersicht. Im Herbst
1967 hatte er in Bern aus mehr als
200 Kandidaten auszuwihlen, in Zii-
rich sogar aus 400! — Man begreift
diejenigen, die an den Wahlen gar
nicht teilgenommen haben oder aber
die Liste ihrer Partei unverdndert ein-
warfen.

Wir brauchen also ein Wahlsystem,
das einerseits die Auswahl der Be-
sten (Vorbild Stidnderat) und ander-
seits eine angemessene Vertretung der
Minderheiten (Vorbild Nationalrat)
gewihrleistet. Wenn es gelingt, die
Vorteile der Wahlsysteme beider Kam-
mern zu vereinen, kénnen wir auf das
Zweikammersystem verzichten. Denn
seine historische Aufgabe, die Kanto-
ne im Bund zu reprisentieren, erfiillt
der Stdnderat schon seit 100 Jahren
nicht mehr, er kdénnte ohne Schaden
ausscheiden.

Das gesuchte Wahlsystem glaube
ich in folgender Formel gefunden zu
haben: «Mehrheitswahl in Wahlkrei-
sen, die mindestens drei und hoch-
stens fiinf Parlamentarier zu wéihlen
haben. Jeder Kanton erhidlt zunidchst
drei Sitze. Verteilung der restlichen
Sitze nach Bevolkerungszahl.»

Wie sieht das praktisch aus?

Jeder Kanton hitte Anspruch auf

.mindestens drei Sitze im Bundespar-

lament (das ist auch heute der Fall:

2 Stidnderdte und 1 Nationalrat). Die
kleinen Kantone wiirden also nach wie
vor einen einzigen Wahlkreis bilden.
Die groBen Kantone wiren jedoch in
mehrere Wahlkreise aufzuteilen.

Nehmen wir ein Beispiel: Auf Grund
seiner BevGlkerungszahl hitte Bern,
sagen wir, Anspruch auf 33 Abgeord-
nete. Daflir miiBte der Kanton in 7
bis 11 selbstindige Wahlkreise zu
drei bis fiinf Abgeordneten aufgeteilt
werden, wobei es Sache des Kantons
wire, die Einteilung der Wahlkreise
alle zehn Jahre entsprechend den Er-
gebnissen der Volkszdhlung zu revi-
dieren.

Ganz nebenbei: die Forderung des
Berner Jura nach einem eigenen Wahl-
kreis fiir eidgendssische Wahlen lieBe
sich so ohne Schwierigkeiten und oh-
ne eine Extrawurst erfiillen . . .

Der StraBenbelag

Ich habe es zwar gliicklicherweise
nie selbst erfahren miissen, weil mei-
ne Familie immer in Ziirich gewohnt
hat. Aber ich wei es von vielen an-
dern Familien, was ein Wohnorts-
wechsel iiber eine Kantonsgrenze hin-
weg fiir die Kinder bedeutet: Umstel-
lung auf ein vollig anderes Schulsy-
stem, sehr oft Verlust eines ganzen
Schuljahres. Im Schulwesen scheinen
die Kantone ja praktisch keine Notiz
davon genommen zu haben, daB die
Welt an der Kantonsgrenze Kkeines-
wegs aufhort. Nicht einmal {iber Klei-
nigkeiten wie den einheitlichen Herbst-
schulbeginn konnten sie sich bisher
einigen. Von einer Koordination der
Schulprogramme (etwa einheitlicher
Beginn des Unterrichts in der zwei-
ten Landessprache) gar nicht zu re-
den. DaB dies mit sinnvoller Wah-
rung der Eigenstdndigkeit nichts mehr,
mit «Kantonligeist» aber ziemlich viel
zu tun hat, liegt auf der Hand.

Ein anderes Beispiel: auf der N 3/
13 bei Bad Ragaz wechselt plétzlich
der StraBenbelag. Aus unerfindlichen
Griinden. Und ohne irgendwelche
technische Notwendigkeit. Grund: die
Kantone Sankt Gallen und Graubiin-
den konnten sich nicht iiber einen
einheitlichen Belag einigen.



Man mag einwenden, es handle sich
um eine Kleinigkeit. Vielleicht. Sol-
che Sonderziiglein kdonnen aber Geld
kosten, etwa dann, wenn es statt
um StraBenbelige um Uberfithrungen
geht. Und fiir jede Uberfiihrung eine
Spezialkonstruktion «erfunden» wird,
weil es der Bund nicht fertiggebracht
hat, eine genormte Uberfithrung vor-
zuschreiben . ..

Damit stehen wir beim schwierig-
sten Problem: dem Verhiltnis Bund-
Kantone. Die unbefriedigende Rege-
lung dieses Verhidltnisses war schon
1848 und 1874 eine der Haupttrieb-
federn der Reform gewesen. Und ei-
ne solche Reform ist auch heute féllig.

In wichtigen Fragen kommen wir
um eine weitere Vereinheitlichung
nicht herum. Wohl verstanden: Ver-
einheitlichung, nicht Zentralisierung.
Ich finde es ndmlich nach wie vor
sinnvoll, wenn der Vollzug der Ge-
setze wenn immer moglich durch
kantonale und lokale Organe erfolgt.
Aber die Gesetze selbst miissen je
linger je mehr vom Bund erlassen
werden. Neben der Vereinheitlichung
des Schulwesens aller Stufen wire et-
wa zu denken an das Zivil- und Straf-
prozeBrecht, an das Steuerrecht (hier
ist mindestens ein Rahmengesetz not-
wendig), an den Gewdsserschutz und
an das Verkehrswesen.

Parteien im Riickstand

Noch auf einem andern Gebiet tite
eine Zusammenfassung der Krifte
dringend not: im Parteienwesen. Je
«historischer» eine Partei, desto mehr
ist sie in der kantonalen Politik ver-
wurzelt. Dies gilt auch fiir die Sozial-
demokraten, obwohl sie, mindestens in
ihren Anfdngen, ein internationales
Ideengut vertraten. Nur der Landes-
ring (dem ich nicht angehtre) kann
heute als eine Partei angesprochen
werden, die grundsitzlich von natio-
nalen Fragestellungen ausgeht und
erst sekundidr in der kantonalen Po-
litik FuB gefaBt hat. Hierin sehe ich
librigens einen wichtigen Grund fiir
seinen Erfolg. Bei den andern Par-
teien ist Bundespolitik nichts anderes
als die Summe der Politik der Kanto-

Bundesverfafinng
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nalparteien. Die nationalen Anliegen
werden den Verbdnden iiberlassen,
die dann ihre Vertreter via Parteien
ins Parlament einschleusen.

Wie 14Bt sich dieser Riickstand der
Parteien aufholen? Haben die Parteien
liberhaupt eine Aufgabe?

Ich glaube, daB ein moderner Staat
ohne Parteien gar nicht funktionie-
ren kann. Sie sind die Bindeglieder
zwischen Volk und Staat, eine demo-
kratische Willensbildung ist ohne ih-
re Vermittlung gar nicht mdoglich.
Dies gilt fiir die Wahlen wie fiir die
Sachgeschifte.

In der Praxis ktnnen die Parteien
ihre Aufgaben aber nur sehr unvoll-
kommen erfiillen. Und was noch
schlimmer ist: nur von Fall zu Fall.
Denn die Geldgeber der Parteien ent-
scheiden von Fall zu Fall, ob es sich
lohnt, der Partei fiir ihre Aufkldrungs-
und Informationsaufgabe Geld zu ge-
ben. Was die Objektivitit der Infor-
mation nicht unbedingt garantiert...

Konnte eine staatliche Finanzierung
die Parteien in den Stand versetzen,
ihre Aufgaben besser, wirksamer und
objektiver zu erfiillen? — Ich kann die
Antwort nicht geben. Aber jedenfalls
darf die Frage der Parteifinanzierung
durch den Staat kein Tabu mehr sein.

Ziele fiir jedermann

Unser Staat ist reformbediirftig. Der
radikalste Weg zur Reform ist derjeni-
ge liber die Totalrevision der Bundes-
verfassung. Das Ziel wire: Uberwin-
dung der Kluft zwischen Buchstabe
und Wirklichkeit, Klare, praktikable
Regelung der Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten von Bund und Kanto-
nen einerseits und der verschiedenen
Bundesbehérden anderseits, Einbezug
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des Biirgers (selbstverstdndlich im
Sinne aller Erwachsenen) beim Ent-
scheid aller wichtigen Fragen.

Gelingt es uns, eine solche Reform
durchzufiihren, dann diirften wir auch
noch etwas Weiteres erreicht haben:
die Riickgewinnung der jungen Gene-
ration in die staatliche Verantwortung!

Wichtig scheint mir, daB eine auch
noch so totale Revision an drei Prin-
zipien nicht riittelt: an Freiheit, Demo-
kratie und Rechtsstaat. Was diese
drei Prinzipien bedeuten, haben wir
bei der Knebelung der Tschechoslowa-
kei erlebt. Es wird darum gehen, den
freiheitlichen und demokratischen
Rechtsstaat noch weiter auszubauen
und den Anforderungen des 21. Jahr-
hunderts anzupassen.

Dazu mub jeder seinen Beitrag leisten.
An Mbglichkeiten zur Mitwirkung
fehlt es nicht. Jeder kann den Fragen-
katalog der Kommission Wahlen und
ein Exemplar der Bundesverfassung
bestellen (den Fragenkatalog bei der
Arbeitsgruppe fiir die Vorbereitung ei-
ner Totalrevision der Bundesverfas-
sung, Kornhausplatz 7, 3011 Bern;
die Bundesverfassung bei der Kan-
tonskanzlei oder beim Eidgendssischen
Drucksachen- und Materialbiiro, 3003
Bern). Und dazu vielleicht das ein-
gangs erwihnte Biichlein von Imbo-
den.

Das Lesen allein geniigt allerdings
nicht. Unabdingbar ist auch das auf
das Lesen folgende selbstindige Nach-
denken. Und die Diskussion. Auf mdég-
lichst breiter Basis. Jede Gelegenheit
eignet sich dazu: der Stammtisch, der
Arbeitsplatz, der WK, die Parteiver-
sammlung, das Ferienhotel, der Cam-
pingplatz. Unwesentlich ist, ob die
Frist zur Einreichung von Vorschli-
gen an die Kommission Wahlen schon
abgelaufen ist oder nicht (offiziell er-
streckt sie sich bis 31. Dezember 1968,
inoffiziell werden Anregungen aber
bis 31. Mirz 1969 entgegengenom-
men), wichtig scheint mir nur eines:
daB die Gestaltung der Schweiz von
morgen zu einem Anliegen und zur
Aufgabe des ganzen Volkes wird.



	Beim Blättern in unserer BV : Gedanken vor einer Totalrevision der Bundesverfassung

